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Satzung des Vereins Asante Watoto e.V. 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen Asante Watoto e.V . 

 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“. 

 

3. Der Verein hat seinen Sitz in Algermissen, Hangeräthsweg 2. 

 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke 

i.S. d. Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

§ 2 Zweck und Steuerbegünstigung 

1. Zweck des Vereins ist die Bildung und Erziehung. Außerdem fördert der Verein 

mildtätige Zwecke. 

 

2. Die Zwecke des Vereins werden verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für das 

Waisenhaus Asante Watoto in Tansania und die Schulausbildung der dort 

untergebrachten Waisenkinder. 

 

3. Der Verein ist selbstlos tätig. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. 

 

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln der Körperschaft. 

 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

 

6.  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person sein. 

 

2. Es  ist  ein  schriftliches  Aufnahmegesuch  an  den  Vorstand  zu  richten.   Bei 

Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch den gesetzlichen Vertreter zu stellen. 

Über  die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung durch den Vorstand ist nicht anfechtbar 

und muss gegenüber dem Antragsteller nicht begründet werden. 
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3. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 

Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

 

2. Der Austritt ist schriftlich dem Vorstand gegenüber zu erklären. Er wird zum Ende des 

Kalenderjahres, in dem der Austritt erklärt wird, wirksam. 

 

3. Ausschluss aus dem Verein 

 

(1) Über     einen     Ausschluss     entscheidet     die     Mitgliederversammlung.     

Dem Auszuschließenden ist vor der Beschlussfassung eine Anhörung zu gewähren.1                                            

 

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft dem Ansehen oder 

den Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schadet.  

 

(3) Dem auszuschließenden Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der 

Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. 

Diese sind dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Die Frist zur Stellungnahme beträgt 

zwei Wochen.  

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtung des Vereins zu nutzen und an 

gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und 

Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

2.  Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 

regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und – soweit es in seinen Kräften steht – 

das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge  

                                                           
1 Sofern es im Laufe der Satzung zu geschlechtsspezifischen Unterscheidungen kommt, wird stets das generische 

Maskulinum verwendet. 
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1. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 

Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und –fälligkeit ist eine 

einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten 

Vereinsmitglieder erforderlich.  

 

2. Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, 

Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistung regelt.  

 

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflichtig befreit.  

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Die  Mitgliederversammlung  ist  zu  berufen,  wenn  es  das  Interesse  des  Vereins 

erfordert. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand   unter   Einhaltung   einer   Frist   

von   zwei   Wochen   einzuberufen.   Die Einberufung der Versammlung muss die 

Gegenstände der Beschlussfassung (Tagesordnung) bezeichnen. Die Einberufung erfolgt 

schriftlich an die zuletzt mitgeteilte Anschrift. Ist eine Emailadresse des Mitgliedes 

mitgeteilt, kann die Einladung dieses Mitgliedes auch an die zuletzt benannte 

Emailadresse erfolgen, wenn es nichts anderes schriftlich gegenüber dem Verein 

bestimmt hat. Die Mitgliederversammlung kann Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen.  

 

2. Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist stets beschlussfähig. 

 

3. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung 

über die Genehmigung und due Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen.  

 

4. Die  Versammlung  wird,  soweit  nichts  abweichend  beschlossen,  von  einem Mitglied 

des Vorstandes geleitet. 

 

5. Beschlussfassungen  und  Wahlen  erfolgen  offen.  Blockwahlen  sind  zulässig.  Die 

Mitgliederversammlung kann abweichende Verfahren beschließen. 

 

6. Beschlüsse und Wahlen sind zu protokollieren. Das Protokoll hat Ort, Datum, 

Tagesordnung und das Ergebnis der Abstimmungen/Wahlen zu enthalten und ist 

vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 
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7. Soweit keine anderen Mehrheiten gesetzlich oder in dieser Satzung vorgeschrieben sind, 

genügt für die Beschlussfassung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimme. 

 

8. Vollmachten oder Stimmboten sind nicht zugelassen. 

 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, seinem 

Stellvertreter und dem Kassenwart.  

 

2. Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. 

 

3. Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von  zwei Jahren bestellt. Sie bleiben 

jedoch auch darüber hinaus bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. 

 

4. Vorstehende Regelungen gelten für die geborenen Liquidatoren entsprechend. 

 

5.  Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 

Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 

Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 

6. Der Vorstand hat die Vereinsgeschäfte ausschließlich im Interesse des Vereins zu führen. 

Er hat insbesondere die Aufgabe neue Mitglieder zu gewinnen und die Förderung des 

Waisenhauses Asante Watoto in Usariver/Tansania zu gewährleisten. 

 

§10 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.   

 

§11 Änderungen der Satzung 

(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der 

erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen 

Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung 

hingewiesen wurde und der Einladung der bisherige und der vorgesehene neue 

Satzungstext beigefügt ist.  

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Die 

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt 

werden.  
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§12 Auflösung des Vereins 

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Dreiviertelmehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur 

nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst 

werden. 

 

2. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 

Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

 

3. Bei  Auflösung  des Vereins oder  bei Wegfall steuerbegünstigter  Zwecke fällt  das 

Vermögen des Vereins an den Lilli e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke in Tansania zu verwenden hat. 

 

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 

Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 


